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Ab 01.01.2011
1. Säule AHV/IV/EO – Beiträge Unselbständigerwerbende
Beitragspflicht: Ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres
AHV       8,40 % 
IV  1,40 %
EO  0,50 %
Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)   10,30 %
 je ½ der Prämien zu Lasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer  

1. Säule AHV/IV/EO – Beiträge Selbständigerwerbende 
Maximalsatz   9,70 %
Maximalansatz gilt ab einem Einkommen von – pro Jahr CHF 55’700
Unterer Grenzbetrag – pro Jahr CHF 9’300
Für Einkommen zwischen CHF 55’700 und CHF 9’300 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.
Nicht Erwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 475
Beitragspflicht: Ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres 
Beitragsfreies Einkommen 
Für AHV-Rentner pro Jahr  CHF 16’800
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber.  CHF 2’300 
Davon ausgenommen sind Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z.B. Reinigungspersonal) und Kunstschaffende 

1. Säule – Arbeitslosenversicherung
Beitragspflicht: Alle AHV-versicherten Arbeitnehmer
Bis zu einer Lohnsumme von – pro Jahr CHF 126’000
ALV-Beitrag je ½ zu Lasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer  2,20 %
Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von CHF 126’001 bis 315’000 – pro Jahr 
ALV-Beitrag je ½ zu Lasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer  1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten 
Minimal pro Monat CHF 1’160
Maximal pro Monat CHF 2’320
Maximale Ehepaarrente pro Monat CHF 3’480
Die Rente kann um max. zwei Jahre vorbezogen werden. Frauen mit Jahrgang 1947 und älter profitieren 
dabei von einem reduzierten Kürzungssatz (3,4 % pro Jahr statt 6,8 % pro Jahr).

2. Säule – berufliche Vorsorge
Beitragspflicht: Ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität. 
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres zusätzlich auch Alterssparen.
Eintrittslohn pro Jahr CHF 20’880
Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF  3’480
Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr CHF 83’520
Koordinationsabzug pro Jahr CHF 24’360
Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 59’160
Gesetzlicher Mindestzinssatz  2.00 %

2. Säule – Unfallversicherung
Beitragspflicht Berufsunfall: Alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende, etc.
Beitragspflicht Nicht-Berufsunfall: Alle Arbeitnehmer mit mehr als 8 Arbeitsstunden pro Woche. 
Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr, Prämien Berufsunfall zu Lasten Arbeitgeber CHF 126’000
Prämien Nichtberufsunfall zu Lasten Arbeitnehmer 

3. Säule – Gebundene Vorsorge (freiwillig)
Die gebundene Vorsorge 3a kann  maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64/65. Altersjahr) hinaus geäufnet und die Beiträge 
vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit besteht und 
ein AHV-pflichtiges Einkommen abgerechnet wird. 

Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern, welche einen AHV-Lohn von weniger als 
Fr. 1’400.00 pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen, geleistet werden.

Erwerbstätige mit 2. Säule CHF 6’682
Erwerbstätige ohne 2. Säule (max. 20 % vom Erwerbseinkommen) höchstens CHF 33’408

aktuell
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handlungsbedarF beI der 
Mehrwertsteuer
Die Revision des Mehrwertsteuergesetzes eröffnet Unternehmen einige Wahlmöglich-
keiten und vereinfacht die Abrechnung. Betriebe, die ihre Buchhaltung rechtzeitig anpas-
sen, profitieren von den Neuerungen.

Die MWST-Revision hat gleich mehrere An-
passungen mit sich gebracht. Die Anzahl 
Saldosteuersätze wurde von sieben auf zehn 
erweitert und neu können Unternehmen innert 
kürzerer Abstände zwischen den verschiede-
nen Steuermethoden wechseln. Von welchen 
Wahlmöglichkeiten Gebrauch gemacht wer-
den soll und wann der richtige Zeitpunkt dafür 
ist, hängt von der individuellen Situation des 
Unternehmens oder des Selbständigerwer-
benden ab.

Erweiterung der Saldosteuersätze
Die Saldosteuersatzmethode ist ausgedehnt 
worden. Sie ist ab 2010 für alle Unterneh-
men anwendbar, die einen Umsatz von 5 Mio.  
Franken (bisher: CHF 3 Mio.) erzielen und de-
ren Steuerschuld 100 000 Franken (bisher:  
CHF 60 000) nicht übersteigt. Durch die Aus-
weitung der Möglichkeit, mit Saldosteuersät-
zen abrechnen zu können, sollten die Unter-
nehmen ihre bisherige Abrechnungsmethode 
überprüfen. Saldosteuersätze vereinfachen 
die Abrechnung, weil die Vorsteuern nicht zu 
ermitteln sind. Aufgrund der vereinfachten Ab-
rechnungsweise kann jedoch die geschuldete 
Steuer höher oder niedriger ausfallen als bei 
der Abrechnung mittels effektiver Methode. 
Neu kann der Wechsel von der Saldosteuer-
satzmethode zur effektiven Abrechnungsweise 
jeweils nach einem Jahr erfolgen, umgekehrt 

jedoch erst nach drei Jahren. Unternehmen, 
die jetzt von der Saldosteuersatzmethode zur 
effektiven Abrechnungsweise gewechselt ha-
ben, müssen beachten, dass bei einem sol-
chen Wechsel per 31. Dezember 2009 eine 
nachträgliche Berichtigung anfallen kann. Da 
unter dem alten Mehrwertsteuerrecht die Sal-
dosteuersatzmethode während fünf Jahren 
beibehalten werden musste, kann ein vor-
zeitiger Wechsel zur effektiven Methode eine 
Nachbesteuerung auslösen.
Anstelle von sieben gibt es neu die folgenden 
zehn Saldosteuersätze: 0,1%; 0,6%; 1,2%; 
2,0%; 2,8%; 3,5%; 4,2%; 5,0%; 5,8% und 
6,4 %. Die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) hat die Saldosteuersätze in einer Ver-
ordnung nach Höhe, Branchen und Tätigkei-
ten festgelegt. Diese Verordnung mit der de-
taillierten Auflistung kann unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: www.estv.admin.ch, 
Rubrik: Mehrwertsteuer > Publikationen zum 
Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) > Neues 
MWSTG ab 2010 > 641.202.62.
Grundsätzlich benötigt ein Unternehmen zur 
Versteuerung der Umsätze nur einen Saldo-
steuersatz. Steuerpflichtige Personen, die zwei 
und mehr Tätigkeiten ausüben, können einen 
zweiten, tieferen Saldosteuersatz beantragen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Anteil der 
zusätzlichen Tätigkeit am Gesamtumsatz mehr 
als zehn Prozent beträgt.
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SOZIALVERSICHERUNGEN�S tand 1.1.2011
VERSICHERTENKREIS AHVG / IVG / EO UVG BVG* AVIG (ALV)

Obligatorisch
versicherte Personen

Alle in der Schweiz einer 
Erwerbstätigkeit nachgehenden 
oder einen festen Wohnsitz 
aufweisenden Personen

Art. 1a AHVG/Art. 1b IVG/Art. 1a 
EOG

Alle in der Schweiz beschäftigten 
Arbeitnehmer, inkl. Heimarbeiter, 
Lehrlinge, Temporäre usw., bei 
weniger als 8 Std./Woche 
Deckung nur gegen Berufsunfälle 
(inkl. Arbeitsweg)

Art. 1 UVG

Arbeitnehmer mit AHV-pflich-
tigem Lohn über CHF 20 880;
ab 18 Jahren gegen Todes- und 
Invaliditätsrisiko; ab 25 Jahren 
auch gegen Altersrisiko für Selb
ständigerwerbende freiwillig (mit 
Ausnahmen).
Art. 2, 5 + 7 BVG

Alle AHV-Versicherten 
im Angestellten-
Verhältnis.

LEISTUNGEN

Anrechenbarer Lohn Maximales rentenbildendes
Einkommen CHF 83 520

Art. 34 AHVG

Maximum CHF 126 000

Art. 15 UVG

Maximal CHF 83 520 abzgl. Ko
ordinationsabzug CHF 24 360;
minimaler koordinierter Lohn
CHF 3480
Art. 8 + 9 BVG

Maximum
CHF 126 000

Vorübergehender
Erwerbsausfall

Nur IV: Taggeld während Dauer
der Eingliederungsmassnahmen; 
Höhe nach Einkommen, Zivilstand 
und Kinderzahl

Art. 22 ff. IVG

Taggeld 80% des anrechenbaren 
Lohnes ab 3. Tag nach dem 
Unfall bei voller Arbeitsunfähig
keit; bei teilweiser Arbeitsunfähig
keit entsprechende Kürzung

Art. 16 +17 UVG

Keine Leistung Taggeld variierend
zwischen 70% und 
80% VAL. Dauer 
zunehmend nach 
Alter, maximal 520 
Taggelder; Wartefrist 
mind. 5 Tage
Art. 9, 22
27 Abs. 2 AVIG

Dauernde
Erwerbsunfähigkeit

Nur IV: IV-Rente bei Erwerbs-
unfähigkeit von:
mind. 70%: Volle Rente analog 
AHV
mind. 60%: 3⁄4-Rente analog AHV
mind. 50%: 1⁄2-Rente analog AHV
mind. 40%: 1⁄4-Rente analog AHV

Art. 28 ff. IVG

Bei voller Invalidität 80% des
anrechenbaren Lohnes; bei teil-
weiser Invalidität entsprechende 
Kürzung; Integritäts- und 
Hilflosenentschädigung

Art. 18 ff. UVG

Die IV-Rente beträgt 6,8% (für 
Geburtsjahre 1939–48 gelten 
höhere Umwandlungssätze) des 
geäufneten Altersguthabens zzgl. 
der künftigen Altersgutschriften
bis zum Rentenalter, jedoch 
ohne Zins. Anspruch analog  
IV-Invaliden-Kinderrente  
entsprechend Waisenrente.

Art. 23 ff. BVG

Versicherungsschutz 
der Arbeitslosen:
UVG (Nicht
berufsunfälle)
BVG

Hinterlassenen-
leistungen

Witwen- und Witwerrenten von 
80% der einfachen Altersrente: 
(für Männer mit Kindern
< 18 Jahre); Waisenrente 40%
der Altersrente; gesch. Frau: 
Witwenrente unter gewissen 
Bedingungen
Art. 23 ff. + 36 ff. AHVG

Rente oder Abfindung für überle
benden Ehegatten 40% des anre
chenbaren Lohnes; einfache bzw. 
Vollwaisenrente 15% bzw. 25%;
total max. 70% des anrechenbaren 
Lohns; Rente für geschiedene 
Ehegatten:
max. 20% AL. Art. 28 ff. UVG

Witwe- und Witwerrente 60% der 
Invalidenrente bzw. der laufen
den Altersrente; Waisenrente 
20% der Invalidenrente pro Kind; 
Anspruch von gesch. Frauen: 
unter gewissen Bedingungen.

Art. 18 ff. BVG

Versicherungsschutz 
der Arbeitslosen:
UVG (Nicht
berufsunfälle)
BVG

Altersleistungen Einfache Altersrente min.
CHF 13 920 / max. CHF 27 840; 
Summe der beiden Renten eines 
Ehepaares: 150% des Höchstbe
trages der Altersrente.

Art. 21, 22 + 34 ff. AHVG

Keine Leistung Altersrente 6,8% (für Geburts
jahre 1940–48 gelten höhere 
Umwandlungssätze) des Alters
guthabens im gesetzl. Renten
alter. Kinderrente: 20% der 
Altersrente; gesetzl. Pensionie
rungsalter: männlich 65 Jahre, 
weiblich 64 Jahre.

Art. 13 ff. BVG

Keine Leistung

FINANZIERUNG

Massgebender Lohn Bruttolohn ohne Familien-
und Kinderzulagen
Keine Lohnmaximierung

Art. 5 –7+ 9 AHVG

Wie AL (Sätze werden auf
UVG-Lohnsumme berechnet).

Art. 15 UVG

Mindestansätze in % des koord. 
Lohnes:
Männer / Frauen
25–34	 7%
35–44	 10%
45–54	 15%
55–65 / 64	 18%
Art. 16 + 66 BVG

Wie AL

Art. 3 AVIG

Beiträge Arbeitnehmer Ab 18. Altersjahr: 4,2% AHV,
0,7% IV, 0,25% EO (Selbständi
ge: 9,5%, davon AHV 7,8%, IV 
1,4%, EO 0,03%, Art.18 AHVV; 
Nichterwerbstätige und Selb
ständige mindestens CHF 460.–)
Freibetrag Rentner CHF 16 800 
p.a.

Prämie für Nichtberufsunfall-
Versicherung (unterteilt in vier 
Klassen)

Art. 91+ 92 UVG

Max. 50% der berechneten
Altersgutschriften, der Risiko
versicherung inkl. Teuerungs
ausgleich und Sicherheitsfonds- 
Beitrag, jeweils vom koord. 
BVG-Lohn

Art. 66 + 70 BVG, Art. 12ff. SFV

1,10% des anrechen-
baren Lohnes bis
CHF 126 000
zzgl. 0,5% für Ein
kommensanteile zwi-
schen CHF 126 000 
und CHF 315 000

Art. 4+4a AVIG

Beiträge Arbeitgeber Ab 18. Altersjahr: 4,2% AHV,
0,7% IV, 0,25% EO; Freibetrag 
Rentner CHF 16 800 p.a.

Art. 13 AHVG, Art. 6ff. AHVV

Prämie für Berufsunfall-
versicherung, abgestuft nach
Gefahrenklassen

Art. 91+ 92 UVG

Min. 50% der berechneten
Altersgutschriften, der Risiko
versicherung inkl. Teuerungs
ausgleich und Sicherheitsfonds- 
Beitrag, jeweils vom koord. 
BVG-Lohn

Art. 66 + 70 BVG, Art. 12 ff. SFV

1,10% des anrechen-
baren Lohnes bis
CHF 126 000
zzgl. 0,5% für Ein
kommensanteile zwi-
schen CHF 126 000 
und CHF 315 000

Art. 4 + 4a AVIG

AL = anrechenbarer Lohn� *Nicht einbezogen ist das weitergehende System der beruflichen Vorsorge




